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A. Antrag auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von 

gereinigtem Abwasser in den Kocher; 

Hilfsweise: Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von 

gereinigtem Abwasser in den Kocher 

I.   Ausgangssituation 

1.   Bestehende Erlaubnis 

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in den 

Kocher vom 06.08.2012 mit AZ: 54.3-8914.41 mit Anpassungsbescheid vom 

15.05.2014 mit AZ: 54.3-8914.14 ist bis 31.12.2020 befristet. 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG hat für den Standort Aalen am 30.10.2018 die 

Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und Betrieb der neuen 

Produktionsanlagen mit Erweiterung der Produktion beantragt (Antragsunterlagen 

vom 21.09.2018 – die Kläranlage ist Bestandteil dieses Antrags). 

2.   Produktion 

Die Maschinenkapazität der derzeit vorhandenen Papiermaschinen PM 2, 4 und 5 

beträgt 1.092t/d. Für die neue Papiermaschine PM 5 ist eine Produktionskapazität 

von 750.000to/a beantragt, mit einer durchschnittlichen Kapazität von 2.268 t/d. 

Als Rohstoff für die Papierproduktion wird ausschließlich Altpapier aller Sorten 

eingesetzt, produziert wird Wellpappen-Rohpapier. 

II.  Beantragte Einleiteerlaubnis ab 01.01.2021 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG beantragt die gehobene wasserrechtliche 

Erlaubnis, hilfsweise die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von 

gereinigtem Abwasser in den Kocher, unter Bezugnahme auf §§ 8 Abs. 1, 10, 12, 14 

und 15 WHG und die Abwasserverordnung Anhang 28,                                                                                

ab dem 01.01.2021 für einen Zeitraum von 30 Jahren, mit folgenden Einleitewerten 

im Sinne von § 6 Abs. 1 Abwasserverordnung 

1. Chemischer Sauerstoffbedarf – CSB 

CSB-Konzentration 

in der 24-h-Mischprobe   200 mg/l 

in der 2-h-Mischprobe   200 mg/l                                             

jeweils aus der nicht abgesetzten homogenisierten Probe 

                  Jahresmittelwerte nach Anhang 28 AbwV 

       Anhang 28 neu 1,40 kg / t 

       Palm PM 5 neu 0,98 kg / t 

                   Vergleich mit den Anforderungen an das Abwasser nach AbwV 

       Anhang 28 neu 3,00 kg / t 

       Palm PM 5 neu 0,98 kg / t 
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2. Biochemischer Sauerstoffbedarf – BSB5 

BSB5-Konzentration 

in der 24-h-Mischprobe    10 mg/l 

in der 2-h-Mischprobe    15 mg/l 

 

3. Stickstoff (2-h-Mischprobe) 

NH4-N (Ammonium-Stickstoff)   2 mg/l 

Nges 

(Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff) 10 mg/l 

TNb = Nges + Norg      20 mg/l 

                  Jahresmittelwerte nach Anhang 28 AbwV 

            Gesamt gebundener Stickstoff TNb 
      Anhang 28 neu 0,090 kg / t 

      Palm PM 5 neu 0,089 kg / t 

 

4. Phosphor (2-h-Mischprobe) 

Pges      1,5 mg/l 

orthoP      1,0 mg/l 

                  Jahresmittelwerte 

       Phosphor, gesamt – Pges 
       Anhang 28 neu 0,005 kg / t 

       Palm PM 5 neu 0,005 kg / t 

Es zeigt sich, dass der Pges-Jahreswert berechnet auf kg / t nur bei 1 mg / l Pges 

eingehalten ist. Diese Werte sind jedoch keine Überwachungswerte sondern 

Jahresmittelwerte in Kilogramm je Tonne erzeugten Produktes bei 

Zugrundelegung der Abwasserverordnung Anhang 28 achte Novelle am 22. 

August 2018 (als Emissionsbetrachtung; die Abwasserverordnung bestimmt die 

Mindestanforderungen für das Einleiten von Abwasser in Gewässer nach dem 

Stand der Technik). Bei den beantragten 1,5 mg / l Pges handelt es sich um 

einen Überwachungswert, der jederzeit sicher eingehalten werden kann. 
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5. Absorbierbare organisch gebundene Halogene (2-h-Mischprobe) 

AOX      0,5 mg/l 

 

6. Abfiltrierbare Stoffe  

AfS-Konzentration 

in der 2-h-Mischprobe    entfällt 

nach Anhang 28 neu Teil C Absatz 2 „die Anforderung gilt nicht, wenn das 

Abwasser biologisch behandelt wird“ 

 

Jahresmittelwerte nach Anhang 28 AbwV 

Anhang 28 neu 0,200 kg / t 
Palm PM 5 neu 0,023 kg / t 

 

7. pH-Wert (kontinuierlich) 

pH       6,5 – 8,5 

 

8. Organisch gebundener Kohlenstoff (2-h-Mischprobe) 

TOC      60 mg/l 

                   Vergleich mit den Anforderungen an das Abwasser nach AbwV 

       Anhang 28 neu    0,90 kg / t 

       Palm PM 5 neu   0,30 kg / t 

 

9. Einleitetemperatur 

Winter ≤ 20°C 

Sommer ≤ 30°C 

 

10. Einleitewassermenge    11.160 m³/d 
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11. Eigenkontrolle 

Für die Kontrolle und Betriebsführung der Anlagen werden die bisherigen  

Regelungen gemäß Eigenkontrollverordnung beantragt. 

Das Gesamtkonzept der Abwasserreinigung ist den Antragsunterlagen Teil B Pkt. 3.1  

und Teil C 6.2 Planbeilagen dargestellt und beigefügt. Die qualifizierte 

Betriebsführung wird durch die nach der Eigenkontrollverordnung durchgeführten 

Eigenkontrollen und durch die behördlichen Probenahmen dokumentiert. 

Die geplante Anlagen- und Prozesstechnologie der Abwasserreinigung entspricht  

dem Stand der Technik. Damit ist die sichere Einhaltung der beantragten 

Einleitewerte gewährleistet. 

      Die Messung zu den angeführten Jahresmittelwerten erfolgt nach AbwVo Anhang 28   

Teil H Absatz 1 Buchstabe a und b. 

 

III. Begründung 

1. Rechtsnatur der gehobenen Erlaubnis 

a) Nach § 15 Abs. 1 WHG kann die wasserrechtliche Erlaubnis als gehobene 

Erlaubnis erteilt werden, wenn hierfür entweder ein öffentliches Interesse oder ein 

berechtigtes Interesse des Gewässerbenutzers besteht.  

Für die gehobene Erlaubnis gelten § 11 Abs. 2 WHG (Verfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich) und § 14 Abs. 3 bis 5 WHG (Behandlung von 

Einwendungen Betroffener) entsprechend.  

Ist die Gewässerbenutzung durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis 

zugelassen, führt dies zum Ausschluss privatrechtlicher Abwehransprüche nach § 16 

Abs. 1 WHG. Danach kann aufgrund privatrechtlicher Ansprüche zur Abwehr 

nachteiliger Wirkungen der Gewässerbenutzung nicht die Einstellung der 

Benutzung verlangt werden. Es können nur Vorkehrungen verlangt werden, die die 

nachteiligen Wirkungen ausschließen. Soweit solche Vorkehrungen nach dem Stand 

der Technik nicht durchführbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar sind, kann lediglich 

Entschädigung verlangt werden.  

b) Nach ihrer Rechtsnatur ist die gehobene Erlaubnis damit grundsätzlich eine 

Erlaubnis im Sinne des § 10 Abs. 1, 1. Alt. WHG (VG Koblenz, ZfW 2000, 262, 264; 

Czychowski/Reinhardt, WHG, 11. Auflage 2014, § 15 Rn. 4; Schmid, in: Berendes u. 

a., WHG, 2. Auflage 2017, § 15 Rn. 4). Auch die gehobene Erlaubnis gewährt 

lediglich die Befugnis, nicht also das Recht, ein Gewässer zu einem bestimmten 

Zweck in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen. Wie die einfache 

Erlaubnis ist auch die gehobene Erlaubnis widerruflich im Sinne von § 18 Abs. 1 

WHG, da die eingeschränkte Widerruflichkeit des § 18 Abs. 2 WHG lediglich für die 

Bewilligung gilt. Die gehobene Erlaubnis kann damit auch für Gewässerbenutzungen  
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im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG, also für Abwassereinleitungen, erteilt werden 

(Schmid, in: Berendes, aaO, § 15 Rn. 4). Das entscheidende Merkmal, das die 

gehobene Erlaubnis mit der Bewilligung gemeinsam hat, besteht darin, dass mit ihrer 

Unanfechtbarkeit zur Abwehr nachteiliger Wirkungen eine Einstellung der 

Gewässerbenutzung aufgrund privatrechtlicher Ansprüche nicht verlangt werden 

kann (§ 16 Abs. 1 WHG), wobei anders als im Fall der Bewilligung der Inhaber der 

Erlaubnis aufgrund solcher Ansprüche zu Vorkehrungen, ausnahmsweise auch zur 

Entschädigung verpflichtet werden kann. Darüber hinaus gewährt die gehobene 

Erlaubnis anders als die Bewilligung nur Schutz gegen die Einstellung der Benutzung, 

nicht auch Schutz gegen die Störungsbeseitigung (vgl. § 16 Abs. 2 WHG).  

 

2.  Allgemeine materielle Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis 

Nach § 12 Abs. 1 WHG ist die Erlaubnis zu versagen, wenn schädliche, auch durch 

Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare 

Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder andere Anforderungen nach 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden.  

Für die Abwassereinleitung gelten ergänzend die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 

WHG. Danach darf die Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

(Direkteinleitung) nur erteilt werden, wenn die Menge und Schädlichkeit des 

Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht 

kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist (Nr. 1), die Einleitung 

mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und den sonstigen rechtlichen 

Anforderungen vereinbar ist (Nr. 2) und Abwasseranlagen und sonstige Einrichtungen 

errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der 

gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen (Nr. 3).  

Nach § 12 Abs. 2 WHG steht die Erteilung der Erlaubnis im Übrigen im 

pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) des Regierungspräsidiums.  

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

liegen vor. Eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit ist durch die Einleitung 

des Abwassers nicht zu erwarten. Insoweit kann auf den Inhalt der umfangreichen 

Antragsunterlagen, insbesondere den Erläuterungsbericht, die gewässerökologischen 

Fachbeiträge und den UVP-Bericht verwiesen werden. Die Abwassereinleitung erfüllt 

auch die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 WHG. Die Anforderungen, die 

dem Stand der Technik entsprechen, sind im Anhang 28 der Abwasserverordnung 

festgelegt und werden bei einem Betrieb der Kläranlage nach Maßgabe des Antrags 

eingehalten. Die Abwasseranlagen sind in der Lage, das Abwasser ausreichend zu 

behandeln.  
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3. Berechtigtes Interesse des Gewässerbenutzers 

a) Die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis ist bei einem berechtigten Interesse des 

Gewässerbenutzers zulässig. Das Erfordernis des berechtigten Interesses des 

Gewässerbenutzers ist weniger streng als die auf die Unzumutbarkeit nicht 

gesicherter Rechtsstellung abstellende Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Nr. 1 WHG im 

Fall der Bewilligung. Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere dann anzunehmen, 

wenn Tatsachen vorliegen, dass der Gewässerbenutzer zur Wahrnehmung seiner 

gegenwärtigen oder zukünftigen wirtschaftlichen oder sonst anerkennenswerten 

Belange ein Interesse an der Erteilung einer gehobenen Erlaubnis hat. Der Bestand 

einfach erlaubter Gewässerbenutzungen ist aufgrund privater Rechte Dritter oftmals 

schwer kalkulierbaren Rechtsrisiken ausgesetzt. Dies betrifft insbesondere 

Abwassereinleitungen aller Art. Erfordern die Gewässerbenutzungen einen hohen 

investiven Aufwand ihres Inhabers, sollen sie jedenfalls gegen solche rechtlichen 

Angriffe Dritter gesichert werden, die ihren Bestand bedrohen. Das berechtigte 

Interesse beschreibt damit vorrangig das Bedürfnis nach Investitionssicherheit 

(Schmid, in: Berendes, aaO, § 15 Rn. 10; Czychowski/Reinhardt, aaO, § 15 Rn. 11).  

b) Nach diesen Maßgaben besteht ein berechtigtes Interesse der Papierfabrik Palm 

GmbH & Co. KG an der Erteilung einer gehobenen Erlaubnis. Da für 

Abwassereinleitungen keine Bewilligung erteilt werden kann, ist die gehobene 

Erlaubnis in diesem Fall das Instrument, das hohe Investitionen eines Privaten gegen 

Ansprüche anderer privater Dritter absichert (Czychowski/Reinhardt, aaO, § 15 Rn. 

16). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG für 

die Neuerrichtung der Papierfabrik einschließlich Kläranlage eine sehr hohe Summe 

von rund 500 Mio. € investiert. Bei einer derart hohen Investitionssumme bedarf der 

Unternehmer einer ausreichenden Betriebssicherheit gegenüber privatrechtlichen 

Abwehransprüchen von anderen Gewässernutzern.  

Die Risiken der Ausübung der Benutzung werden auf der Grundlage einer 

gehobenen Erlaubnis im Hinblick auf privatrechtliche Abwehransprüche erheblich 

reduziert. Ansprüche von anderen Gewässerbenutzungsberechtigten sind im 

konkreten Fall der Papierfabrik Palm nicht von vorneherein ausgeschlossen. 

Angesichts der hohen Investitionssumme besteht ein gesteigertes unternehmerisches 

Bedürfnis nach Investitionssicherheit, das hier die Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis für die Abwassereinleitung rechtfertigt.  

Hinzu kommt, dass Papierfabriken wirtschaftliche Betriebe sind, bei denen die hohen 

Investitionssummen eine ständige Verfügbarkeit der genehmigten Anlagenleistung 

erfordern. Für den wirtschaftlichen Betrieb und die Erfüllung aller 

Abnahmeverpflichtungen ist die ständige Verfügbarkeit der genehmigten Leistung 

erforderlich. Dies setzt wiederum eine gesicherte Wasserversorgung und die 

Möglichkeit der Abwasserbeseitigung im genehmigten Umfang voraus. Die hohen 

Risiken für das Unternehmen rechtfertigen es, privatrechtliche Ansprüche Dritter 

soweit wie rechtlich zulässig einzuschränken.  
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In die Abwägung einzustellen ist außerdem, dass der wirtschaftliche Betrieb der 

Papierfabrik auch viele Arbeitsplätze sichert.  

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass der Kocher als Vorfluter 

gewässerökologisch problematisch ist. Solche Erwägungen rechtfertigen Inhalts- und 

Nebenbestimmungen, ggf. auch nachträgliche Inhalts- und Nebenbestimmungen im 

Sinne des § 13 Abs. 1 WHG, die bei einer gehobenen Erlaubnis ebenso zulässig sind 

wie bei einer einfachen Erlaubnis. Gegenüber nachträglichen Inhalts- und 

Nebenbestimmungen, die erforderlich sind, um nachteilige Wirkungen für die 

Gewässerbeschaffenheit zu vermeiden, besteht bei einer gehobenen Erlaubnis kein 

höherer Bestandsschutz als bei einer einfachen Erlaubnis.  

 

4. Befristung 

 a) Anders als bei der Bewilligung besteht bei der gehobenen Erlaubnis zwar kein 

zwingendes Erfordernis für eine Befristung (vgl. § 14 Abs. 2 WHG, auf den § 15 Abs. 

2 WHG für die gehobene Erlaubnis gerade nicht verweist).  

 Entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis geht die Antragstellerin allerdings 

davon aus, dass die künftige wasserrechtliche Erlaubnis befristet wird. Vor diesem 

Hintergrund wird eine Befristung auf 30 Jahre beantragt. 

 b) Eine Befristung auf 30 Jahre ist unter Berücksichtigung der gewässerökologischen 

Interessen einerseits und dem Interesse nach Investitionssicherheit sachlich 

gerechtfertigt.  

 Die Antragstellerin verkennt nicht, dass die letzten wasserrechtlichen Erlaubnisse 

deutlich kürzer befristet waren. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von 

gereinigtem Abwasser vom 19.12.2002 war bis einschließlich 31.12.2012 und damit 

auf zehn Jahre befristet. Die wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten von 

gereinigtem Abwasser vom 06.08.2012 gilt ab 01.01.2013 und wurde bis 

einschließlich 31.12.2020 und damit lediglich auf acht Jahre befristet. Zur 

Begründung der Befristung auf zehn Jahre wurde in der Erlaubnis vom 19.12.2002 

dargelegt, dass damit sowohl künftige technische Entwicklungen in der 

Papierproduktion als auch bei der Abwasserreinigung im Wege einer neuen 

Entscheidung umgesetzt werden könnten. Zudem berücksichtige die Befristung auch 

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, wonach bis Ende 2015 ein guter ökologischer 

und chemischer Zustand der oberirdischen Gewässer erreicht werden solle. Dazu 

seien Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne bis Ende 2009 

auszustellen, die Maßnahmen müssten bis spätestens 2012 umgesetzt sein. Für die 

Befristung auf acht Jahre wurde in der Erlaubnis vom 06.08.2012 nochmals auf 

Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne im Rahmen der 

Wasserrahmenrichtlinie verwiesen, die zeitnah berücksichtigt werden müssten. 

Weiter verlange der ökologisch sensible Bereich des oberen Kochers eine integrative  
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     Betrachtung aller ansässigen Einleiter und eine Abstimmung der 

Genehmigungsbescheide, die im Jahr 2020 neu erteilt werden müssten.  

 Soweit in den bisherigen Bescheiden auf Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 

verwiesen wird, sind diese Vorgaben mittlerweile konkretisiert, und zwar durch die 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im WHG, die 

Oberflächengewässerverordnung vom 20.06.2016, den ersten Bewirtschaftungsplan 

aus dem Jahr 2009, der im Jahr 2015 für den zweiten Bewirtschaftungszyklus 2016 

bis 2021 aktualisiert wurde, sowie auf Ebene der Teilbearbeitungsgebiete durch die 

Begleitdokumente zu den Bewirtschaftungsplänen. All diese Vorgaben werden im 

Genehmigungsantrag berücksichtigt (vgl. Gewässerökologische Studie, S. 45 ff.). 

Wegen dieser geänderten Vorgaben besteht mittlerweile auch im Hinblick auf die 

Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie mehr Rechtssicherheit, die längere 

Befristungen ermöglicht.  

 Hinzu kommt, dass das in der Erlaubnis von 2002 herangezogene Argument der 

besseren Berücksichtigung technischer Entwicklungen in der Papierproduktion und 

der Abwasserreinigung ebenfalls deutlich geringeres Gewicht hat. Im Jahr 2002 

waren die Kläranlage und die Papiermaschinen in Aalen schon seit Jahrzehnten im 

Betrieb. Nunmehr wird eine Papierfabrik mit einer Kläranlage nach dem neuesten 

Stand der Technik unter Berücksichtigung aller einschlägigen Vorgaben neu erstellt. 

Die Erforderlichkeit der Anpassung an aktuelle technische Entwicklung tritt damit 

zurück, weil die neue Papierfabrik mit einer modernen Kläranlage sehr langfristig an 

der Spitze der technischen Entwicklung stehen wird.  

 c) Im Vergleich zur Situation in den Jahren 2002 und 2014 erlangen die Belange der 

Investitionssicherheit, der Sicherung des Bestands der Papierfabrik und der 

Arbeitsplätze nunmehr angesichts der hohen Investitionen in eine neue Anlage ein 

sehr hohes Gewicht. Eine Befristung auf zehn Jahre ermöglicht es nicht, alle 

Darlehen abzutragen und die hohen Investitionen in die neue Papiermaschine mit 

einer Kläranlage zu amortisieren. Aus diesem Grund ist eine Befristung auf 30 Jahre 

unter Berücksichtigung der üblichen Lebensdauer der Papiermaschine gerechtfertigt.  

 Die derzeit übliche Lebensdauer einer Papiermaschine beträgt ca. 50 Jahre. Als 

Beispiel können die am Standort Aalen installierten Papiermaschinen herangezogen 

werden, die bis zur geplanten Stilllegung im Jahr 2021 folgende Lebensdauer 

erreichen werden:  

 PM2: Baujahr 1956. Die Papiermaschine wurde im Jahr 1983 als gebrauchte 

Maschine am Standort Aalen installiert. Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 

mithin 65 Jahre.  

 PM4: Baujahr 1968, voraussichtliche Lebensdauer 53 Jahre.  

 PM5: Baujahr 1974, voraussichtliche Lebensdauer 47 Jahre.  
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       Die durchschnittliche Lebensdauer der drei am Standort betriebenen 

Papiermaschinen bis zur geplanten Stilllegung im Jahr 2021 beträgt damit rund 55 

Jahre.  

 Aus den Erfahrungen der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG mit dem Neubau der 

Papiermaschine PM3 in Eltmann (1999), der Papiermaschine PM6 in Wörth (2002) 

und der Papiermaschine PM7 in King‘s Lynn (2009) ist mit einem Rückfluss, d. h. mit 

einer Amortisation der Investitionskosten innerhalb eines Zeitraums von 25 bis 30 

Jahren zu rechnen. Der exakte Zeitraum ist abhängig vom Marktsegment, den 

Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld und dem Betrieb der Anlagen. Nach den 

Erfahrungen der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG können sich damit die hohen 

Investitionskosten in eine neue Papiermaschine nicht innerhalb von zehn Jahren 

amortisieren. Vor diesem Hintergrund ist eine Befristung auf 30 Jahre erforderlich, die 

dem Zeitraum der Amortisation der Investition entspricht.  

 d) Gewässerökologische Probleme im Bereich des Kochers rechtfertigen es nicht, die 

Belange der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG zugunsten einer Befristung auf 

lediglich zehn Jahre zurückzustellen. Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 WHG sind Inhalts- und 

Nebenbestimmungen zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf das Gewässer 

zulässig. Falls trotz der mittlerweile gut untersuchten Datenlage nicht vorhersehbare 

gewässerökologische Probleme beim Kocher auftreten, ist ein Nachsteuern möglich. 

 e) Schließlich besteht ein Erfordernis, den Betrieb der Papierfabrik und die damit 

verbundenen Investitionen gegen mögliche Änderungen der Rechtsprechung zur 

Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie abzusichern. Im Hinblick auf die Prüfung des 

Verschlechterungsverbots (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG) in Bezug auf wasserrechtliche 

Anschlusserlaubnisse hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum 

Kraftwerk Staudinger vom 02.11.2017 (BVerwG 7 C 25.15 = NVwZ 2018, 986) zwar 

die Rechtslage geklärt. Darauf darf die Antragstellerin vertrauen. Bei der Beurteilung 

des Verschlechterungsverbots ist insoweit auf den chemischen Ist-Zustand unter 

Berücksichtigung der bisherigen Einleitungen abzustellen. Es kann allerdings nicht 

sicher ausgeschlossen werden, dass der EuGH insoweit eine andere 

Rechtsauffassung vertreten wird. Dies würde zu erheblichen Problemen in einem 

möglichen Verfahren der Neuerteilung der Erlaubnis führen. Auch vor diesem 

Hintergrund ist es geboten, die Erlaubnis länger zu befristen.   

5. Verfahren 

 Die gehobene Erlaubnis muss wie beantragt in einem Verfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt werden, bei dem besondere Vorschriften zu 

berücksichtigen sind (vgl. insoweit § 15 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 

bis 5 WHG, § 93 Abs. 2 WG).  
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6. Hilfsantrag 

 Nachdem auch bei der gehobenen Erlaubnis im Verhältnis zur einfachen Erlaubnis 

von einem Stufenverhältnis ausgegangen wird, wird für den Fall, dass das 

Regierungspräsidium die Voraussetzungen für die Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis ablehnt, hilfsweise eine einfache Erlaubnis beantragt.  

 

 

 

B. Anpassung der Einleitung des gereinigten Abwassers der Kläranlage in den 

Kocher 

I.  Ausgangssituation 

Mit Bescheid vom 09.05.2014 mit AZ: 54.3-8914.41 wurde die im Zuge der 

Kocherrenaturierung angepasste / umgelegte Einleitungsstelle von gereinigten 

Abwasser in den Kocher genehmigt. Die Einleitstelle wurde an das für die 

Kocherverlegung neu trassierte Flussbett linke Ufer verlegt. 

Mit dem Neubau der geplanten Kläranlage auf der im Süden angrenzenden 

Baufläche – siehe Antrag auf Genehmigung nach § 4 BImSchG vom 21.09.2018 - ist 

auch die Verlegung der Abwassereinleitung auf das rechte Ufer des Kochers direkt 

unterhalb der Sohlrampe nach der Frischwasserentnahme am schwarzen Kocher 

geplant. 

 

II. Verlegung / Anpassung der Abwassereinleitung 

 

Die Verlegung der Einleitstelle von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage an das 

rechte Ufer des Kochers bei Planungsstation 0+660 entsprechend den 

Planunterlagen Teil C 6.4 Abwassereinleitung ist Bestandteil des Antrags auf 

gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Abwasser 

(unter Pkt. A). 
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C. Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung für die Entnahme von Wasser aus dem 

Schwarzen / Weißen Kocher 

Hilfsweise: Antrag auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme 

von Wasser aus dem Schwarzen / Weißen Kocher 

Weiter hilfsweise: Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von 

Wasser aus dem Schwarzen / Weißen Kocher 

I.  Ausgangssituation 

1.  Bestehende Erlaubnis 

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen / 

Weißen Kocher des Landratsamts Ostalbkreis vom 04.05.2000 AZ: IV/4Z-692.211 mit 

Bescheid zur Anpassung der Betriebswasserentnahme des Regierungspräsidiums 

Stuttgart vom 09.05.2014 AZ: 54.3-8914.41 ist bis 31.12.2020 befristet. Die 

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG hat für den Standort Aalen am 30.10.2018 die 

Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und Betrieb der neuen 

Produktionsanlagen mit Erweiterung der Produktion beantragt (Antrag vom 

21.09.2018 – die Frischwasserversorgung ist Bestandteil dieses        Antrags). 

2. Produktion 

Die Maschinenkapazität der derzeit vorhandenen Papiermaschinen PM 2, 4 und 5 

beträgt 1.092 t/d. Für die neue Papiermaschine PM 5 wird eine Produktionskapazität 

von 750.000 t/a beantragt mit einer durchschnittlichen Kapazität von 2.268 t/d. Der 

Umfang der Bewilligung zur Entnahme bleibt trotz der Verdopplung der 

Produktionskapazität unverändert. 

 

II.  Beantragte Bewilligung für die Entnahme ab 01.01.2021 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG beantragt die wasserrechtliche Bewilligung, 

hilfsweise die gehobene  wasserrechtliche Erlaubnis, weiter hilfsweise die 

wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen / 

Weißen Kocher, unter Bezugnahme auf §§ 8 Abs. 1, 10, 12, 14 und 15 WHG,                                               

ab dem 01.01.2021 für einen Zeitraum von 30 Jahren, mit folgendem Umfang der 

Gewässerbenutzung: 

- Den Schwarzen Kocher aufzustauen. 

- Maximal 195 l/s Wasser aus dem Schwarzen Kocher zu entnehmen. 

- Führt der Schwarze Kocher weniger als 305 l/s am Landespegel Stefansweiler 

Mühle, so dürfen von diesem verminderten Dargebot 83 % des gemessenen 

Zuflusses zur Firma Lindenfarb aus dem Schwarzen Kocher im Bereich des 

Werksgeländes der Papierfabrik Palm entnommen werden. 
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- Die fehlende Wassermenge bis zum Maximalwert von 195 l/s nach 

Zusammenfluss Schwarzer und Weißer Kocher aus dem Kocher zu 

entnehmen. Diese Erlaubnis, Wasser aus dem Kocher zu entnehmen, wird 

gekoppelt an die Bedingung, dass ein Abfluss von mindestens 70 l/s im 

Kocher verbleiben muss. 

 

III. Begründung 

1. Rechtsnatur der Bewilligung 

 a) Nach § 14 Abs. 1 WHG darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn die 

Gewässerbenutzung 

 1. dem Benutzer ohne eine gesicherte Rechtsstellung nicht zugemutet werden kann, 

 2. einem bestimmten Zweck dient, der nach einem bestimmten Plan verfolgt wird 

und 

 3. keine Benutzung vorliegt, die von der Bewilligung ausgeschlossen ist 

(insbesondere Abwassereinleitungen).  

 b) Anders als die Erlaubnis gewährt die Bewilligung nach § 10 Abs. 1 WHG nicht nur 

die Befugnis, sondern das subjektiv-öffentliche Recht, ein Gewässer zu benutzen. 

Die Bewilligung ist nach § 14 Abs. 2 WHG zu befristen und darf nur aus den in § 18 

Abs. 2 WHG genannten Gründen widerrufen werden. Im Verfahren der Erteilung 

einer Bewilligung werden auch eventuelle nachteilige Wirkungen der 

Gewässerbenutzung auf Rechte Dritter und Belange Dritter nach § 14 Abs. 3 bis 6 

WHG mit der in § 16 Abs. 2 WHG geregelten Folge geregelt, dass wegen solcher 

nachteiliger Wirkungen gegen eine unanfechtbare Bewilligung bei rechtskonformer 

Benutzung keine Ansprüche auf Störungsbeseitigung, Unterlassung der Benutzung, 

Herstellung von Vorkehrungen oder Schadensersatz geltend gemacht werden 

können.  

2. Gesicherte Rechtsstellung 

 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist für die Bestimmung 

der Unzumutbarkeit nicht eine alle öffentlichen und privaten Belange umfassende 

Gesamtbewertung vorzunehmen. Als individuelles Kriterium seien die 

Voraussetzungen der „Unzumutbarkeit“ zwar nicht abschließend generalisierbar, 

aber im Grundsatz zu bestimmen. Die Voraussetzung, dass dem Antragsteller nicht 

zugemutet werden könne, ohne eine Bewilligung sein Vorhaben durchzuführen, 

werde im Allgemeinen dann vorliegen, wenn erhebliches Kapital investiert 

werden müsse und der Unternehmer sich deshalb vor der Investition gegen zu 

erwartende Untersagungs- oder Ersatzansprüche Dritter sichern wolle. Es kommt 

auf die Gesamtkosten des von der Benutzung abhängigen Vorhabens an, die zur  
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     wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmers in Beziehung zu setzen sind 

(BVerwGE 219 (225 ff.); BVerwG, U. v. 22.01.1971, AZ: IV C 14.70). Bei der 

Berücksichtigung des Kapitalaufwands für das Vorhaben kommt es nicht nur auf die 

Kosten der Gewässerbenutzung selbst und der dazu erforderlichen Anlagen, 

sondern auf die Gesamtkosten des von der Benutzung abhängigen Vorhabens an 

(Czychowski/Reinhardt, WHG, 11. Auflage 2014, § 14 Rn. 10). Der Unterscheidung 

zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung ist beim Vergleich mit den wirtschaftlichen 

Verhältnissen des Unternehmers nicht angezeigt, weil der Einsatz eigener Mittel für 

ein nicht gesichertes Vorhaben ebenso unzumutbar ist wie die Aufnahme von 

Fremdmitteln für diesen Zweck (Czychowski/Reinhardt, aaO, § 14 Rn. 10; Schmid, 

in: Berendes u. a., WHG, 2. Auflage 2017, § 14 Rn. 15).  

 b) Nach diesen Maßgaben ist der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG die 

Gewässerbenutzung ohne gesicherte Rechtsstellung nicht zumutbar. Wie bereits 

zur gehobenen Erlaubnis (oben A. III. 3.) im Einzelnen ausgeführt, besteht 

angesichts der hohen Investitionssumme in die Neuerrichtung der Papierfabrik ein 

sehr hoch zu bewertendes Interesse der Antragstellerin, sich gegen Untersagungs- 

und Ersatzansprüche Dritter abzusichern. Es ist der Antragstellerin nicht zuzumuten, 

die Investition in Höhe von 500 Mio. € ohne eine gesicherte Rechtsstellung 

auszuführen. Um die Investitionskosten abzutragen und die Anlage zu amortisieren 

ist auf Jahrzehnte hinaus ein gesicherter Betrieb der Papierfabrik mit ständiger 

Verfügbarkeit der genehmigten Anlagenleistung erforderlich. Die 

Absatzverpflichtungen müssen erfüllt werden, um die Papierfabrik wirtschaftlich zu 

betreiben. Dies setzt eine gesicherte Rechtsstellung hinsichtlich der 

Wasserentnahme voraus. An anderen Standorten in Deutschland wurde 

dementsprechend das berechtigte Interesse der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

an einer gesicherten Rechtsstellung anerkannt und eine Bewilligung für die 

Wasserversorgung der Papiermaschine erteilt.  

 b) Auch der beantragten Erteilung einer Bewilligung kann nicht entgegengehalten 

werden, dass der Kocher gewässerökologisch problematisch ist. 

Gewässerökologische Probleme rechtfertigen es nicht, anstelle der Bewilligung nur 

eine Erlaubnis zu erteilen. Nach § 13 Abs. 3 WHG sind auch bei einer Bewilligung 

nachträgliche Inhalts- und Nebenbestimmungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 

4 zulässig. Demnach ist es zwar nicht möglich, nachträgliche Inhalts- und 

Nebenbestimmungen zu verfügen, um nachteilige Wirkungen für andere zu 

vermeiden oder auszugleichen. Nachträgliche Inhalts- oder Nebenbestimmungen 

sind aber aus gewässerökologischen Gründen zulässig, etwa um Maßnahmen 

anzuordnen, die in einem Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG enthalten oder zu 

seiner Durchführung erforderlich sind (§ 13 Nr. 2a WHG) oder dem Ausgleich einer 

auf die Benutzung zurückzuführenden nachteiligen Veränderung der 

Gewässereigenschaften dienen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2d WHG), womit auch bei der 

Erteilung einer Bewilligung für die wichtigsten Erfordernisse der  
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Gewässerbewirtschaftung gegenüber bestehenden Benutzungen hinreichende 

Eingriffsmöglichkeiten gegeben sind (Schmid, in: Berendes u. a., WHG, 2. Auflage 

2017, § 13 Rn. 9).  

 

3. Zweck der Benutzung 

 a) Die Bewilligung darf nur für einen bestimmten Zweck erteilt werden, der nach 

einem bestimmten Plan verfolgt wird (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Der Plan soll 

Bewilligungen entgegenwirken, die ohne ein voraussehbaren Bedarf gleichsam auf 

Vorrat oder in spekulativer Absicht beantragt werden (Czychowski/Reinhardt, WHG, 

§ 14 Rn. 25).  

 b) Auch diese Voraussetzung der Erteilung einer Bewilligung liegt vor. Die 

technischen Planungen für die neue Papierfabrik samt Kläranlage, deren Betrieb die 

Bewilligung zur Wasserentnahme aus dem Schwarzen / Weißen Kocher dienen soll, 

liegen vor und sind im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag 

konkretisiert. Auch im Hinblick auf den Wasserbedarf der Papierfabrik liegen 

langjährige Erfahrungswerte, z. B. aus dem Betrieb der Papiermaschine PM6 in 

Wörth seit 2002, vor. Die beantragten Entnahmemengen waren bereits bisher für 

den Betrieb der drei vorhandenen Papiermaschinen erforderlich, sie werden nicht 

erhöht, obwohl die Produktionskapazität der neuen Papiermaschine PM5 doppelt so 

groß ist wie die Kapazität der vorhandenen Maschinen.  

 

4.  Befristung 

 a) Die Bewilligung wird nach § 14 Abs. 2 WHG für eine bestimmte angemessene 

Frist erteilt, die in besonderen Fällen 30 Jahre überschreiten darf.  

 b) Die Antragstellerin beantragt vor diesem Hintergrund eine Befristung der 

Bewilligung auf 30 Jahre.  

 Wie bereits zum Antrag auf gehobene Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem 

Abwasser ausgeführt (A. III. 4.) ist eine Befristung auf 30 Jahre unter 

Berücksichtigung der gewässerökologischen Interessen einerseits und dem 

Interesse nach Investitionssicherheit andererseits sachlich gerechtfertigt.  

5. Verfahren 

 Eine Bewilligung muss wie beantragt in einem Verfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt werden, bei dem besondere Vorschriften zu 

beachten sind (§ 11 Abs. 2, § 14 Abs. 3 bis 6 WHG, § 93 Abs. 2 WG).  
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6. Hilfsanträge 

 Bewilligung und gehobene Erlaubnis stehen in einem rechtlichen Stufenverhältnis. 

Sollte das Regierungspräsidium zu dem Ergebnis kommen, dass die 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung nicht vorliegen, wird hilfsweise 

eine gehobene Erlaubnis beantragt.  

 Weiter hilfsweise wird eine einfache Erlaubnis beantragt, da auch zwischen 

gehobener Erlaubnis und einfacher Erlaubnis ein Stufenverhältnis besteht.  

 

 

 

 

D. Anpassung der Betriebswasserentnahme aus dem Schwarzen Kocher 

  I.  Ausgangssituation 

Die Wasserentnahme aus dem Schwarzen Kocher bei der Station 0+728 wurde im 

Zuge der Kocherverlegung mit der Anpassung des Staus und der Stauschwelle als 

Wehr mit beweglicher Oberkante d.h. regelbarer Stauhöhe und Steuerung Zufluss-

/Entnahme Menge umgebaut und mit Bescheid vom 09.05.2014 AZ: 54.3-8914.41 die 

wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Der dann angeschlossene / folgende 

Oberwasserkanal dient als Absetzbecken, dass gewonnene Wasser fließt im freien 

Gefälle der Entnahme zu. 

Der Stau mit dem Entnahme- / Ableitungsbauwerken und die Stauschwelle bleiben 

baulich und anlagentechnisch unverändert. Der bestehende Oberwasserkanal wird 

aufgelassen und nach der regelbaren Stauschwelle ein 

Frischwasserentnahmebauwerk entsprechend der Erläuterung 

Frischwasserversorgung Teil B Pkt. 3.3.1 und den Planzeichnungen Teil C Pkt. 6.3 

errichtet. 

Die Errichtung und den Betrieb der geänderten Wasserentnahme aus dem 

Schwarzen Kocher haben wir mit den Antragsunterlagen nach § 4 Abs. 1 BImSchG 

für die Erweiterung der Produktion am Standort Aalen am 30.10.2018 (Antrag vom 

21.09.2018) beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt. 

Das Pumpwerk zur Entnahme der ggf. fehlenden Differenzwassermenge aus dem 

Kocher entsprechend Pkt. A. Nr. 1.3 Bescheid vom 09.05.2014 AZ: 54.3-8914.41 

bleibt baulich und anlagentechnisch unverändert. 
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II. Anpassung der Betriebswasserentnahme 

Die Anpassung der Entnahmeerrichtung aus dem Schwarzen Kocher nach der Wehr-

/ Stauschwellenanlage entsprechend den beigefügten Beschreibungen Teil B Pkt. 

3.3.1 und den Planzeichnungen Teil C Pkt. 6.3 ist Bestandteil des Antrags auf 

wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Wasser (Pkt. D) und der 

Antragsunterlagen vom 21.09.2018 nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die Erweiterung der 

Produktion am Standort Aalen. 

 

E. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung und Einleitung  

von     Oberflächenwasser 

I.  Ausgangssituation 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG hat mit den Antragsunterlagen vom 

30.03.2016 ergänzt am 19.07.2016 die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von 

Oberflächenwasser des Firmengeländes in den Kocher bei Fl. St. 24/1 beantragt, mit 

der Entscheidung zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom 20.07.2016 AZ: 54.3-8914.41 

des Regierungspräsidiums Stuttgart. 

Mit der Neuordnung des Werkes Aalen ist eine Anpassung und Erweiterung der 

Oberflächenentwässerung erforderlich, siehe Antragsunterlagen vom 21.09.2018 

nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die Erweiterung der Produktion am Standort Aalen. 

II. Beantragte Versickerung von Oberflächenwasser 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG beantragt die unbefristete wasserrechtliche 

Erlaubnis für die Versickerung von gereinigtem Oberflächenwasser in den Untergrund 

(System 2 und 4). 

III. Anpassung der Einleitung von gereinigtem Oberflächenwasser in den Kocher 

Die Änderung / Anpassung der Entwässerungsflächen der für den Bereich der 

bestehenden Behandlung und Einleitung von Oberflächenwasser (System 1 und 3) ist 

Bestandteil des Antrags auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von 

Oberflächenwasser und der Antragsunterlagen nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die 

Erweiterung der Produktion am Standort Aalen. 
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F. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Überbauung des schwarzen 

Kocher mit einer Rohrbrücke 

I. Ausgangssituation 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG hat für den Standort Aalen am 30.10.2018 die 

Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und Betrieb der neuen 

Produktionsanlagen mit Erweiterung der Produktion beantragt (Antragsunterlagen 

vom 21.09.2018 – der Bau und Betrieb der Kläranlage ist Bestandteil dieses 

Antrags). 

Durch das neue Werkslayout im Projekt PM 5 wird das Gelände der bestehenden 

Kläranlage mit anderen Produktionsanlagen überplant. Zusätzlich ist aufgrund der 

Errichtung der neuen Produktionsanlagen mit dem Weiterbetrieb des bestehenden 

Werks ein Neubau nördlich des derzeitigen Werksgeländes notwendig.  

Für die Anbindung der Gasübergabestation und der Kläranlage (BT. 11.1 und BT.9 

Bestandteil o.g. BImSchG Antragsunterlagen) zur Ver- und Entsorgung mit dem 

Haupt – Werksgelände ist die Überbauung des schwarzen Kochers direkt im Bereich 

der bestehenden Frischwasserentnahme - Einlauf Oberwasserkanal - mit einer 

Rohrbrücke (siehe Antragsunterlagen Pkt. 6.2 erforderlich). 

II. Beantragte Überbauung des schwarzen Kochers 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG beantragt die unbefristete wasserrechtliche 

Erlaubnis für die Überbauung des schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke, unter 

Bezugnahme auf § 36 WHG und § 28 WG BW. 

III. Begründung 

1. Rechtsgrundlagen 

 Nach § 28 Abs. 1 WG bedarf die Errichtung und der Betrieb von Bauten oder 

sonstigen Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, soweit diese 

nicht der Gewässerunterhaltung dienen, der wasserrechtlichen Erlaubnis oder 

Bewilligung, wenn dadurch der Wasserabfluss, die Unterhaltung des Gewässers oder 

die ökologischen Funktionen beeinträchtigt oder die Schifffahrt oder die Fischerei 

gefährdet oder behindert werden können. Es gelten die für die Zulassung einer 

Gewässerbenutzung bestehenden Bestimmungen.  

 Nach § 36 WHG sind Anlagen in, über und oberirdischen Gewässern so zu errichten 

und zu betreiben und zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen 

Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr 

erschwert wird, als dies den Umständen nach unvermeidbar ist. Zu solchen Anlagen 

gehören nach § 36 Satz 2 Nr. 2 WHG insbesondere Leitungsanlagen. 
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2. Keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 28 WG 

 Die Erlaubnis für die Errichtung der Rohrbrücke kann erteilt werden, weil durch ihre 

Errichtung weder der Wasserabfluss noch die Unterhaltung des Gewässers noch die 

ökologischen Funktionen des Gewässers beeinträchtigt werden. Auch die Fischerei 

wird weder gefährdet noch behindert. Insoweit kann auf die Antragsunterlagen 

verwiesen werden. Die Rohrbrücke überspannt den Kocher in einer Höhe von 6,51 m 

über Grund und 8,26 m über dem Wasserspiegel. Vor diesem Hintergrund werden 

weder der Wasserabfluss noch die Gewässerunterhaltung noch die ökologischen 

Gewässerfunktionen beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung der Schifffahrt scheidet 

aus, die Fischerei wird ebenfalls nicht beeinträchtigt, da negative 

Wirkungsbeziehungen zwischen Bauwerk und Fischfauna ausgeschlossen sind. Der 

Ausschluss von Beeinträchtigungen kann auch deshalb angenommen werden, weil 

der Gesetzgeber mit dem Begriff der „Beeinträchtigung“ in § 28 WG die Schwelle der 

Zulassungspflicht heraufsetzen wollte. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die 

Rohrbrücke wird insoweit von der Antragstellerin vorsorglich beantragt.  

 

 

 

            Aalen, den 30. November 2018 

Dol 

 


